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ENTWÄSSERUNGSSATZUNG 
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NEU 

I. Nachtrag 

§ 22 - Grundstücksanschlusskosten § 22 - Grundstücksanschlusskosten 

Absatz 1 Absatz 1 

Der Aufwand für die Herstellung, 

Erneuerung, Veränderung, 

Unterhaltung oder Beseitigung der 

Anschlussleitungen ist der Stadt in der 

tatsächlich entstandenen Höhe zu 

erstatten. Der Erstattungsanspruch 

entsteht mit der Fertigstellung der 

erstattungspflichtigen Maßnahme. Er 

wird einen Monat nach Bekanntgabe 

des Bescheids fällig. 

Der Aufwand für die Herstellung der 

Anschlussleitungen ist der Stadt in der 

tatsächlich entstandenen Höhe zu 

erstatten. Der Erstattungsanspruch 

entsteht mit der Fertigstellung der 

erstattungspflichtigen Maßnahme. Er 

wird einen Monat nach Bekanntgabe 

des Bescheids fällig. 

 

 Absatz 2 

 Der Aufwand für die Erneuerung, 

Veränderung, Unterhaltung oder 

Beseitigung der Anschlussleitungen 

wird von der Stadt getragen. Falls die 

notwendigen Aufwendungen durch 

Maßnahmen oder Wünsche des 

Grundstückseigentümers verursacht 

werden, trägt dieser die Kosten für die 

Anschlussleitungen. 

Absatz 2                                   wird neu Absatz 3 

Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheids 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 

ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte erstattungspflichtig. Bei 

Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil erstattungspflichtig. Mehrere 

Erstattungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

Absatz 3                                   wird neu Absatz 4 

Der Erstattungsanspruch ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück - bei 

Bestehen eines solchen - auf dem Erbbaurecht bzw. dem Wohnungs- und 

Teileigentum. 

Absatz 4                                   wird neu Absatz 5 

Die Durchführung der Maßnahme nach 

Abs. 1 kann von der Entrichtung einer 

angemessenen Vorausleistung abhängig 

gemacht werden. 

 

Die Durchführung der Maßnahmen 

nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 können 

von der Entrichtung einer 

angemessenen Vorausleistung abhängig 

gemacht werden. 
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§ 26 Gebührenmaßstäbe und –sätze 

für Schmutzwasser 

§ 26 Gebührenmaßstäbe und –sätze 

für Schmutzwasser 

Absatz 1 Absatz 1 

Gebührenmaßstab für das Einleiten 

häuslichen Schmutzwassers ist der 

Frischwasserverbrauch auf dem 

angeschlossenen Grundstück. 

 

Die Gebühr beträgt pro m³ 

Frischwasserverbrauch          2,46 EUR 

Gebührenmaßstab für das Einleiten 

häuslichen Schmutzwassers ist der 

Frischwasserverbrauch auf dem 

angeschlossenen Grundstück. 

 

Die Gebühr beträgt pro m³ 

Frischwasserverbrauch          2,40 EUR 

 

Absatz 2 Absatz 2 

Gebührenmaßstab für das Einleiten nicht 

häuslichen Schmutzwassers ist der 

Frischwasserverbrauch auf dem 

angeschlossenen Grundstück unter 

Berücksichtigung des Verschmutzungs-

grads. Der Verschmutzungsgrad wird 

grundsätzlich durch Stichproben - bei 

vorhandenen Teilströmen in diesen - 

ermittelt und als chemischer Sauerstoff-

bedarf aus der nicht abgesetzten, 

homogenisierten Probe (CSB) nach DIN 

38409-H41 (Ausgabe Dezember 1980) 

dargestellt. 

Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasser-

verbrauch 2,46 EUR bei einem CSB bis 

600 mg/l. Bei einem höheren CSB wird 

die Gebühr vervielfacht mit dem 

Ergebnis der Formel 

0,5   x   festgestellter CSB   +   0,5 

                        600 

Wird ein erhöhter Verschmutzungsgrad 

nur im Abwasser eines Teilstroms der 

Grundstücksentwässerungsanlage 

festgestellt, wird die erhöhte Gebühr nur 

für die in diesen Teilstrom geleitete 

Frischwassermenge, die durch private 

Gebührenmaßstab für das Einleiten nicht 

häuslichen Schmutzwassers ist der 

Frischwasserverbrauch auf dem 

angeschlossenen Grundstück unter 

Berücksichtigung des Verschmutzungs-

grads. Der Verschmutzungsgrad wird 

grundsätzlich durch Stichproben - bei 

vorhandenen Teilströmen in diesen - 

ermittelt und als chemischer Sauerstoff-

bedarf aus der nicht abgesetzten, 

homogenisierten Probe (CSB) nach DIN 

38409-H41 (Ausgabe Dezember 1980) 

dargestellt. 

Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasser-

verbrauch 2,40 EUR bei einem CSB bis 

600 mg/l. Bei einem höheren CSB wird 

die Gebühr vervielfacht mit dem 

Ergebnis der Formel 

0,5   x   festgestellter CSB   +   0,5 

                        600 

Wird ein erhöhter Verschmutzungsgrad 

nur im Abwasser eines Teilstroms der 

Grundstücksentwässerungsanlage 

festgestellt, wird die erhöhte Gebühr nur 

für die in diesen Teilstrom geleitete 

Frischwassermenge, die durch private 
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Wasserzähler zu messen ist, berechnet. 

Liegen innerhalb eines Kalenderjahres 

mehrere Feststellungen des 

Verschmutzungsgrads vor, kann die 

Stadt der Gebührenfestsetzung den 

rechnerischen Durchschnittswert 

zugrunde legen. 

Wasserzähler zu messen ist, berechnet. 

Liegen innerhalb eines Kalenderjahres 

mehrere Feststellungen des 

Verschmutzungsgrads vor, kann die 

Stadt der Gebührenfestsetzung den 

rechnerischen Durchschnittswert 

zugrunde legen. 

 


